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Sehr geehrter Oberbürgermeister Dr. Trümper, 

 

Nach § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) stehen Arbeitgebern, bei Anordnung von 

Quarantänemaßnahmen, Entschädigungszahlungen zu. Diese können beim 

Landesverwaltungsamt beantragt werden. 

 

Daher frage ich Sie: 

 

1. Bei wie vielen Mitarbeitern erfolgte eine verordnete Quarantänemaßnahme? Bitte 

teilen Sie uns die aufsummierte Mitarbeiterzahl, soweit zutreffend, für das 

Kalenderjahr 2020 mit. 

 

2. Bitte teilen Sie uns mit, ob zum Stichtag 31.12.2020 entsprechende Anträge seitens 

der Stadt Magdeburg an das Landesverwaltungsamt gestellt wurden, soweit 

Mitarbeiter hiervon betroffen waren. 

 

 

 

Ronny Kumpf 

Stadtrat 
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